
VEREINSSATZUNG  

 

KURATORIUM ZUR FÖRDERUNG  

VON KUNST UND KULTUR IM FORCHHEIMER LAND e.V. 
 

 

 

§ 1§ 1§ 1§ 1    
    

Der Verein führt den Namen Der Verein führt den Namen Der Verein führt den Namen Der Verein führt den Namen „Kuratorium Kuratorium Kuratorium Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im zur Förderung von Kunst und Kultur im zur Förderung von Kunst und Kultur im zur Förderung von Kunst und Kultur im 
Forchheimer LandForchheimer LandForchheimer LandForchheimer Land e.V. e.V. e.V. e.V.“. E. E. E. Errrr hat seinen Sitz in Forchheim und ist im Vereinsregi hat seinen Sitz in Forchheim und ist im Vereinsregi hat seinen Sitz in Forchheim und ist im Vereinsregi hat seinen Sitz in Forchheim und ist im Vereinsregissssterterterter    
beim Amtsgericht beim Amtsgericht beim Amtsgericht beim Amtsgericht BambergBambergBambergBamberg eingetragen.  eingetragen.  eingetragen.  eingetragen.     

    
§ 2§ 2§ 2§ 2    

    

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts des Abschnitts des Abschnitts des Abschnitts „Steuerbegünstigte ZweckeSteuerbegünstigte ZweckeSteuerbegünstigte ZweckeSteuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  der Abgabenordnung.  der Abgabenordnung.  der Abgabenordnung.     
    
Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur im ForchZweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur im ForchZweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur im ForchZweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Landheimer Landheimer Landheimer Land....    Der Der Der Der 
Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung von KonzeSatzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung von KonzeSatzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung von KonzeSatzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung von Konzer-r-r-r-
ten, Theateraufführungen, Vorträgen, Seminaren und Ausstellungen sowie durch ten, Theateraufführungen, Vorträgen, Seminaren und Ausstellungen sowie durch ten, Theateraufführungen, Vorträgen, Seminaren und Ausstellungen sowie durch ten, Theateraufführungen, Vorträgen, Seminaren und Ausstellungen sowie durch 
Maßnahmen zur Förderung der ErMaßnahmen zur Förderung der ErMaßnahmen zur Förderung der ErMaßnahmen zur Förderung der Er---- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern im  und Unterhaltung von Kulturdenkmälern im  und Unterhaltung von Kulturdenkmälern im  und Unterhaltung von Kulturdenkmälern im 
ForchheimForchheimForchheimForchheimerererer Land.  Land.  Land.  Land. Die überregionale Förderung wird durch die Unterstützung bDie überregionale Förderung wird durch die Unterstützung bDie überregionale Förderung wird durch die Unterstützung bDie überregionale Förderung wird durch die Unterstützung be-e-e-e-
sonders bedeutsamer Projekte im Bereich der Kunst, Kultur und Denkmalpflege im sonders bedeutsamer Projekte im Bereich der Kunst, Kultur und Denkmalpflege im sonders bedeutsamer Projekte im Bereich der Kunst, Kultur und Denkmalpflege im sonders bedeutsamer Projekte im Bereich der Kunst, Kultur und Denkmalpflege im 
oben oben oben oben                 bezeichneten Raum sbezeichneten Raum sbezeichneten Raum sbezeichneten Raum siiiichergestellt.chergestellt.chergestellt.chergestellt.    

    
§ 3§ 3§ 3§ 3    

    

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster LiDer Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster LiDer Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster LiDer Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche nie eigenwirtschaftliche nie eigenwirtschaftliche nie eigenwirtschaftliche             
Zwecke.Zwecke.Zwecke.Zwecke.    

    
§ 4 § 4 § 4 § 4     

    

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet weMittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet weMittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet weMittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werrrrden.den.den.den.    
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.    

    
§ 5 § 5 § 5 § 5     

    

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der KörpeEs darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der KörpeEs darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der KörpeEs darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, rschaft fremd sind, rschaft fremd sind, rschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.     



§ 6 § 6 § 6 § 6     
    

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das VeBei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das VeBei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das VeBei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Ver-r-r-r-
mögen des Vereines an den Landkreis Forchheim, der es unmittelbar und aumögen des Vereines an den Landkreis Forchheim, der es unmittelbar und aumögen des Vereines an den Landkreis Forchheim, der es unmittelbar und aumögen des Vereines an den Landkreis Forchheim, der es unmittelbar und aus-s-s-s-
schließlischließlischließlischließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwech für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwech für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwech für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwennnnden hat.den hat.den hat.den hat.    

    
§ 7 § 7 § 7 § 7     

    

Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den schriftlMitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den schriftlMitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den schriftlMitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den schriftliiiichen  chen  chen  chen  
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag ist angAufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag ist angAufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag ist angAufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag ist angeeeenommen, nommen, nommen, nommen, 
wenn er nicht wenn er nicht wenn er nicht wenn er nicht innerhalb einnerhalb einnerhalb einnerhalb eiiiines Monats abgelehnt wird.nes Monats abgelehnt wird.nes Monats abgelehnt wird.nes Monats abgelehnt wird.    
    
Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf 
LLLLeeeebenszeit ernennen.benszeit ernennen.benszeit ernennen.benszeit ernennen.    

    
§ 8 § 8 § 8 § 8     

    

Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zum SchluDer Austritt aus dem Verein ist jederzeit zum SchluDer Austritt aus dem Verein ist jederzeit zum SchluDer Austritt aus dem Verein ist jederzeit zum Schlussssssss des laufenden Kalende des laufenden Kalende des laufenden Kalende des laufenden Kalenderrrrjahres jahres jahres jahres 
zulässig. Er erfolgt durczulässig. Er erfolgt durczulässig. Er erfolgt durczulässig. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des h schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des h schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des h schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des                             
Vorstandes. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Vorstandes. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Vorstandes. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Vorstandes. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein 
Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den AuVerhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den AuVerhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den AuVerhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Aus-s-s-s-
schluschluschluschlussssssss beschließt die Mitgliederver beschließt die Mitgliederver beschließt die Mitgliederver beschließt die Mitgliederversammlung mit Dreiviertelsammlung mit Dreiviertelsammlung mit Dreiviertelsammlung mit Dreiviertel----Mehrheit der abgegMehrheit der abgegMehrheit der abgegMehrheit der abgege-e-e-e-
benen Stibenen Stibenen Stibenen Stimmmmmen.men.men.men.    

    
§ 9§ 9§ 9§ 9    

    

Die Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag nach Selbsteinschätzung. Über die HDie Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag nach Selbsteinschätzung. Über die HDie Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag nach Selbsteinschätzung. Über die HDie Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag nach Selbsteinschätzung. Über die Hö-ö-ö-ö-
he des Mihe des Mihe des Mihe des Minnnndestbeitrages entscheidet die Mitgliedsversammlung.destbeitrages entscheidet die Mitgliedsversammlung.destbeitrages entscheidet die Mitgliedsversammlung.destbeitrages entscheidet die Mitgliedsversammlung.    

    
§ 10§ 10§ 10§ 10    

    

Der Vorstand besteht aus dem 1. VorsitzeDer Vorstand besteht aus dem 1. VorsitzeDer Vorstand besteht aus dem 1. VorsitzeDer Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Gnden, dem 2. Vorsitzenden, dem Gnden, dem 2. Vorsitzenden, dem Gnden, dem 2. Vorsitzenden, dem Ge-e-e-e-
schäftsführer und acht, ebenfalls stimmberechtigten, Beisitzern. Der 1. und 2. Vorsischäftsführer und acht, ebenfalls stimmberechtigten, Beisitzern. Der 1. und 2. Vorsischäftsführer und acht, ebenfalls stimmberechtigten, Beisitzern. Der 1. und 2. Vorsischäftsführer und acht, ebenfalls stimmberechtigten, Beisitzern. Der 1. und 2. Vorsit-t-t-t-
zende, sowie der Geschäftsführer sind einzeln zur Vertretung des Vereins bereczende, sowie der Geschäftsführer sind einzeln zur Vertretung des Vereins bereczende, sowie der Geschäftsführer sind einzeln zur Vertretung des Vereins bereczende, sowie der Geschäftsführer sind einzeln zur Vertretung des Vereins berechhhhtigt. tigt. tigt. tigt. 
Die     Mitglieder des Vorstands müssen VereinsmitgliDie     Mitglieder des Vorstands müssen VereinsmitgliDie     Mitglieder des Vorstands müssen VereinsmitgliDie     Mitglieder des Vorstands müssen Vereinsmitglieder sein. Der Vorstand wird eder sein. Der Vorstand wird eder sein. Der Vorstand wird eder sein. Der Vorstand wird 
von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 4 Jahren gvon der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 4 Jahren gvon der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 4 Jahren gvon der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 4 Jahren geeeewählt; er bleibt jedoch wählt; er bleibt jedoch wählt; er bleibt jedoch wählt; er bleibt jedoch 
auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Die Gauch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Die Gauch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Die Gauch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Die Ge-e-e-e-



schäftsführung soll dem jeweiligen Kulturamtsleiter des Landkreises Foschäftsführung soll dem jeweiligen Kulturamtsleiter des Landkreises Foschäftsführung soll dem jeweiligen Kulturamtsleiter des Landkreises Foschäftsführung soll dem jeweiligen Kulturamtsleiter des Landkreises Forchheim orchheim orchheim orchheim ob-b-b-b-
liegen.liegen.liegen.liegen.    

§ 11§ 11§ 11§ 11    
    

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im letzten QuaDie ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im letzten QuaDie ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im letzten QuaDie ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im letzten Quarrrrtal tal tal tal 
statt. Außestatt. Außestatt. Außestatt. Außerrrrdem mudem mudem mudem mussssssss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das          die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das          die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das          die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das         
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von eeeeiiiinem Fünftel der nem Fünftel der nem Fünftel der nem Fünftel der 
Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich veMitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich veMitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich veMitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich ver-r-r-r-
langt wird.langt wird.langt wird.langt wird.    

    
§ 12§ 12§ 12§ 12    

    

Jede Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden Jede Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden Jede Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden Jede Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden         
uuuunnnnter Einhaltung einer Einladungsfrist von einer Woche schriftter Einhaltung einer Einladungsfrist von einer Woche schriftter Einhaltung einer Einladungsfrist von einer Woche schriftter Einhaltung einer Einladungsfrist von einer Woche schriftlich einberufen. Dabei lich einberufen. Dabei lich einberufen. Dabei lich einberufen. Dabei 
ist die vom Vorstand festgist die vom Vorstand festgist die vom Vorstand festgist die vom Vorstand festgeeeesetzte Tagesordnung mitzuteilen.setzte Tagesordnung mitzuteilen.setzte Tagesordnung mitzuteilen.setzte Tagesordnung mitzuteilen.    

    
§ 13§ 13§ 13§ 13    

    

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
2. Vorsitzenden geleitet. Ist auch dieser verhindert, wählt die Mitgliederve2. Vorsitzenden geleitet. Ist auch dieser verhindert, wählt die Mitgliederve2. Vorsitzenden geleitet. Ist auch dieser verhindert, wählt die Mitgliederve2. Vorsitzenden geleitet. Ist auch dieser verhindert, wählt die Mitgliederverrrrsammlung sammlung sammlung sammlung 
aus ihrer Mitte den Versammlungsleiter. Die Mitgliederversammlung kann eine Eaus ihrer Mitte den Versammlungsleiter. Die Mitgliederversammlung kann eine Eaus ihrer Mitte den Versammlungsleiter. Die Mitgliederversammlung kann eine Eaus ihrer Mitte den Versammlungsleiter. Die Mitgliederversammlung kann eine Er-r-r-r-
gänzung der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung beschligänzung der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung beschligänzung der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung beschligänzung der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung beschlieeeeßen. Soweit die ßen. Soweit die ßen. Soweit die ßen. Soweit die 
Satzung nichts anderes bestimSatzung nichts anderes bestimSatzung nichts anderes bestimSatzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussmt, entscheidet bei der Beschlussmt, entscheidet bei der Beschlussmt, entscheidet bei der Beschlussfassung der Mitglifassung der Mitglifassung der Mitglifassung der Mitglie-e-e-e-
derversammlung die Mederversammlung die Mederversammlung die Mederversammlung die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltuhrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltuhrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltuhrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltun-n-n-n-
gen blegen blegen blegen bleiiiiben daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von ben daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von ben daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von ben daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 
zwei zwei zwei zwei             Dritteln, zur Änderung des Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins ist Dritteln, zur Änderung des Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins ist Dritteln, zur Änderung des Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins ist Dritteln, zur Änderung des Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins ist 
eine Mehrheit von neun Zehnteln der aeine Mehrheit von neun Zehnteln der aeine Mehrheit von neun Zehnteln der aeine Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. Die Art der bgegebenen Stimmen erforderlich. Die Art der bgegebenen Stimmen erforderlich. Die Art der bgegebenen Stimmen erforderlich. Die Art der 
Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgesetzt. Die AbstiAbstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgesetzt. Die AbstiAbstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgesetzt. Die AbstiAbstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgesetzt. Die Abstim-m-m-m-
mung mumung mumung mumung mussssssss jedoch schriftlich und damit geheim durchgeführt werden, wenn ein Dri jedoch schriftlich und damit geheim durchgeführt werden, wenn ein Dri jedoch schriftlich und damit geheim durchgeführt werden, wenn ein Dri jedoch schriftlich und damit geheim durchgeführt werden, wenn ein Drit-t-t-t-
tel der bei der jeweiligen Abstimmung anwtel der bei der jeweiligen Abstimmung anwtel der bei der jeweiligen Abstimmung anwtel der bei der jeweiligen Abstimmung anweeeesenden Mitglisenden Mitglisenden Mitglisenden Mitglieder dies beantragt. eder dies beantragt. eder dies beantragt. eder dies beantragt.     
    

§ 14 § 14 § 14 § 14     
    

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu Beweiszwecken in ein BDie Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu Beweiszwecken in ein BDie Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu Beweiszwecken in ein BDie Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu Beweiszwecken in ein Be-e-e-e-
schluschluschluschlussssssssbuch einzutragen und vom jeweiligen Versammlungsleiter zu untebuch einzutragen und vom jeweiligen Versammlungsleiter zu untebuch einzutragen und vom jeweiligen Versammlungsleiter zu untebuch einzutragen und vom jeweiligen Versammlungsleiter zu unterrrrschreiben. schreiben. schreiben. schreiben. 
Dabei sollen Ort und Zeit der Versammlung sowie das jeweilige AbstimmungsDabei sollen Ort und Zeit der Versammlung sowie das jeweilige AbstimmungsDabei sollen Ort und Zeit der Versammlung sowie das jeweilige AbstimmungsDabei sollen Ort und Zeit der Versammlung sowie das jeweilige Abstimmungsergeergeergeergeb-b-b-b-
nis festgehalten wenis festgehalten wenis festgehalten wenis festgehalten werrrrden.den.den.den.    

    



    
§ 15§ 15§ 15§ 15    

    

Die Finanzierung der in § 2 genannten Zwecke und Ziele des Vereins erfolgt durch:Die Finanzierung der in § 2 genannten Zwecke und Ziele des Vereins erfolgt durch:Die Finanzierung der in § 2 genannten Zwecke und Ziele des Vereins erfolgt durch:Die Finanzierung der in § 2 genannten Zwecke und Ziele des Vereins erfolgt durch:    
    
(1) (1) (1) (1)     Haushaltsmittel des Landkreises ForchheimHaushaltsmittel des Landkreises ForchheimHaushaltsmittel des Landkreises ForchheimHaushaltsmittel des Landkreises Forchheim    
(2) (2) (2) (2)     Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb     
(3) (3) (3) (3)     MitgliedsbeiträgenMitgliedsbeiträgenMitgliedsbeiträgenMitgliedsbeiträgen    
(4) (4) (4) (4)     Einnahmen aus SponEinnahmen aus SponEinnahmen aus SponEinnahmen aus Sponsoringmaßnahmen der Vereinsmitglieder und Drittensoringmaßnahmen der Vereinsmitglieder und Drittensoringmaßnahmen der Vereinsmitglieder und Drittensoringmaßnahmen der Vereinsmitglieder und Dritten    
(5) (5) (5) (5)     Öffentlichen Zuschüssen von Bund, Land und BezirkÖffentlichen Zuschüssen von Bund, Land und BezirkÖffentlichen Zuschüssen von Bund, Land und BezirkÖffentlichen Zuschüssen von Bund, Land und Bezirk    
(6) (6) (6) (6)     Spenden von privaten Dritten.Spenden von privaten Dritten.Spenden von privaten Dritten.Spenden von privaten Dritten.    

    
§ 16§ 16§ 16§ 16    

    

Im Sinne einer guten Zusammenarbeit mit dem Landkreis ForchheiIm Sinne einer guten Zusammenarbeit mit dem Landkreis ForchheiIm Sinne einer guten Zusammenarbeit mit dem Landkreis ForchheiIm Sinne einer guten Zusammenarbeit mit dem Landkreis Forchheim verpflichtet sich m verpflichtet sich m verpflichtet sich m verpflichtet sich 
der Verein der Verein der Verein der Verein „Kuratorium zur Kuratorium zur Kuratorium zur Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer LandFörderung von Kunst und Kultur im Forchheimer LandFörderung von Kunst und Kultur im Forchheimer LandFörderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land    
e.V.e.V.e.V.e.V.“    vor Beginn des Geschäftsvor Beginn des Geschäftsvor Beginn des Geschäftsvor Beginn des Geschäfts---- und Veranstaltungsjahres dem Kreisausschu und Veranstaltungsjahres dem Kreisausschu und Veranstaltungsjahres dem Kreisausschu und Veranstaltungsjahres dem Kreisausschussssssss des  des  des  des 
Landkreises Forchheim den FinanziLandkreises Forchheim den FinanziLandkreises Forchheim den FinanziLandkreises Forchheim den Finanzieeeerungsplan zur Zustimmung vorzulegen. rungsplan zur Zustimmung vorzulegen. rungsplan zur Zustimmung vorzulegen. rungsplan zur Zustimmung vorzulegen.     
    
    
    
    
Die vorstehende Satzung wurde am 08.07.95 errichtDie vorstehende Satzung wurde am 08.07.95 errichtDie vorstehende Satzung wurde am 08.07.95 errichtDie vorstehende Satzung wurde am 08.07.95 errichtet. In der Sitzung vom 05. Juli et. In der Sitzung vom 05. Juli et. In der Sitzung vom 05. Juli et. In der Sitzung vom 05. Juli 
2003 wurde die Satzung in §10 geändert. 2003 wurde die Satzung in §10 geändert. 2003 wurde die Satzung in §10 geändert. 2003 wurde die Satzung in §10 geändert. In der Sitzung vom In der Sitzung vom In der Sitzung vom In der Sitzung vom 17.12.2007 17.12.2007 17.12.2007 17.12.2007 wurde die wurde die wurde die wurde die 
Satzung in den Paragraphen 1, 2, 7, 15 und 16 geändert. Satzung in den Paragraphen 1, 2, 7, 15 und 16 geändert. Satzung in den Paragraphen 1, 2, 7, 15 und 16 geändert. Satzung in den Paragraphen 1, 2, 7, 15 und 16 geändert.     
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